
 
Stadtkämmerei 
Steuerabteilung 

 
 
Anmerkung: 
Spielgeräte mit 2 Gewinnmöglichkeiten 
bitte besonders vermerken!    _________________________ 
                        Unterschrift

  (Ort, Datum) 

   

  
Zurück an die:   (Name, Vorname) 

  

Steuerabteilung   

Postfach 1960 (Straße) 

   

73509 Schwäbisch Gmünd  

  (PLZ, Ort) 

   
   
  (Telefon) 
Aufstellungsort: 
 
 
 
 
 
Spielhalle: ja  nein     
    

Vergnügungssteuer 
An-/Abmeldungen von Spielgeräten 

Gerätetyp Anzahl aufgestellt am entfernt am 

Geldspielgerät    

Flipper    
 

Tischfußball    

Dart    

Billard    
Sonstige Unterhaltungsgeräte 
(Bezeichnung)    

TV-Spielgeräte  
(§ 5 Abs. 4 Vergn.St.Satzung) 
 
Bitte angeben: 
Bezeichnung der eingesetzten Spiele  
(ggf. Rückseite benutzen) 

  

bitte wenden! 



 
Stadtkämmerei 
Steuerabteilung 

Auszug aus der Vergnügungssteuersatzung vom 10.09.1992: 
 

§ 5 
Meldepflichten 

 
1. Jedes steuerpflichtige Geräte (§ 1 Abs. 2) ist innerhalb einer Woche nach Aufstellung 

bei der städtischen Steuerabteilung anzumelden. Bei TV-Spielgeräten ist jede Änderung 
der eingesetzten Spiele unter Angabe der genauen Bezeichnung des alten und des 
neuen Spieles innerhalb einer Woche nach dem Austausch der Spiele der städtischen 
Steuerabteilung zu melden. 

2. Meldepflichtiger ist der Steuerschuldner (§ 2) und daneben der Besitzer des für die 
Aufstellung benutzten Raums. 

3. Der Meldepflichtige hat die Außerbetriebnahme des Gerätes der Steuerabteilung in-
nerhalb einer Woche zu melden. Wird diese Frist versäumt, kann die Steuer bis Ende 
des Monats berechnet werden, in dem die Abmeldung eingeht. 

4. Die Meldung gem. Abs. 1 und 3 müssen nähere Angaben über die Art des Spielgeräts, 
die Zahl der technisch selbstständigen Spieleinrichtungen sowie Ort und Zeit der Auf-
stellung enthalten. Bei TV-Spielgeräten ist außerdem die genaue Bezeichnung des Spiel 
anzugeben, das eingesetzt ist. Wurden seit der Aufstellung des Spielgeräts mehrere 
Spiele eingesetzt, sind alle mit genauer Bezeichnung zu melden 

5. Bei Nichteinhaltung der Anmeldefrist nach Abs. 1 kann ein Zuschlag von 10% der 
festgesetzten Steuer erhoben werden. 

6. Die Steuerabteilung ist berechtigt, die Aufstellungsorte nach § 2 Abs. 1 bezüglich des 
Steuergegenstandes zu überprüfen. 

 

Weitere Erläuterungen über Art und Inhalt der Spiele: 
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